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Die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange oder 
Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht, keine Bedenken 
zur Planung geäußert, der Planung zugestimmt oder keine Stellungnahme 
abgegeben: 
 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V Abt. Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit 

Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege M-V 

Straßenbauamt Neustrelitz 

Bergamt Stralsund 

Bundeswehr 

Forstamt Neubrandenburg 

Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

Handwerkskammer  
Ostmecklenburg-Vorpommern 

Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrs-gesellschaft mbH 

Landgesellschaft M-V GmbH 

Staatliches Amt für Bau- und Liegenschaf-ten M-V, Standort Greifswald 

Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis 

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin 

50Hertz Transmission GmbH 

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
mbH 

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

Vodafone GmbH 

NABU M-V 

Hansestadt Anklam 

Gemeinde Butzow 

Gemeinde Blesewitz 

Gemeinde Medow 

Gemeinde Spantekow 

 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
  

Vermerk: 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern wurde per E-
Mail vom 03.04.2024 vom beauftragten Planungsbüro zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert. Da eine Stellungnahme nach Ablauf der Frist am 
25.05.2024 nicht vorlag, wurde das Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Vorpommern am 26.06.2024 erneut an die Abgabe einer Stellung-
nahme zur Planung erinnert. Eine Stellungnahme ist bis zum Zeitpunkt des 
Bearbeitungsstandes der Abwägung nicht eingegangen. In der Beteiligung 
zum Vorentwurf hat das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpom-
mern mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Planungsziele als nachvollziehbar 
bewertet werden. 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und beachtet diesen. Der vor-
habenbez. B-Plan Nr. 3 wird nach Satzungsbeschluss dem Landkreis zur Ge-
nehmigung übergeben. Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes wer-
den die bestehenden Bebauungspläne im Gemeindegebiet berücksichtigt. 
 
Zu 2. 
Eine ausreichende Anstoßwirkung wird mit der vorhandenen Übersichtskarte 
und der ergänzenden Lagebeschreibung (südlich von Neuenkirchen) erfüllt. 
Eine Umbenennung der Satzung im fortgeschrittenen Planverfahren lehnt die 
Gemeinde ab, damit es zu keiner Verwirrung kommen kann, die wiederum einer 
Anstoßfunktion zuwiderliefe. 
 
Zu 3. 
Nach nochmaliger Prüfung der zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB versen-
deten Unterlagen stellt die Gemeinde klar, dass die Planzeichnung die Über-
schrift „Teil A – Planzeichnung“ aufweist. 
 
Zu 4. 
Entsprechende Vermaßungen werden eingefügt. 
 
Zu 5. 
Die Flurstücksbezeichnung 80/3 wird verschoben und dem korrekten Flurstück 
zugeordnet. 
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Zu 6. 
Die Flurnummer wird korrigiert. 
Zu 7. 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Bodendenkmale werden nachrichtlich über-
nommen. 
Zu 8. 
Eine Prüfung auf Vollständigkeit wird vorgenommen. 
Zu 9. 
Die Gemeinde teilt die Auffassung, dass die Ausführungen zur Löschwasser-
versorgung unzureichend sind, nicht. Es wurde zunächst dargelegt, dass es 
keine einschlägigen Angaben zu den benötigten Löschwassermengen für PV-
Anlagen gibt. Weiterhin wird klargestellt, dass Löschwasser innerhalb des Plan-
gebietes durch bspw. Löschwasserzisternen bereitgestellt werden kann. Dies 
wird durch eine entsprechende Festsetzung sichergestellt. Ein tatsächlicher 
Nachweis, ob nach der baulichen Umsetzung der Planung eine ausreichende 
Löschwassermenge bereitgestellt ist, kann im Rahmen eines Bebauungspla-
nes regelmäßig nicht erbracht werden, da die bauliche Umsetzung erst mit dem 
Bebauungsplan zulässig wird und somit nach dem Aufstellungsverfahren er-
folgt. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass gemäß des SB Brandschutz des 
Amtes Anklam-Land der ca. 50 m entferne Peene-Süd-Kanal als Löschwasser-
quelle genutzt werden kann. 
Zu 10. 
Die Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen Rechtsbestimmungen wurde 
im Umweltbericht ausführlich untersucht und nachgewiesen. 
Zu 11. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass ein Durchführungsvertrag „nicht Gegen-
stand der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange“ ist (EZBK/Krautzberger BauGB § 12 Rn. 131). 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Antragssteller einer Agri-PV-Anlage 
ein Landwirt sein muss. Die Antragstellung und Kontrolle der Agri-PV-Anlage 
obliegt dem StALU VP. Ein entsprechender Antrag wird nach Rechtskraft der 
Satzung gestellt werden. 
Das Agri-PV-Konzept wird von einem unabhängigen Fachgutachter im Hinblick 
auf die Einhaltung der DIN-SPEC 91434 zertifiziert. Dies ist u.a. auch Förder-
voraussetzung und beinhaltet u.a. eine fortwährende Prüfung des Erhalts einer 
echten Agri-PV im Sinne der Landwirtschaft. 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger         Abwägung der Gemeinde Neuenkirchen 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Bodendenkmale werden nachrichtlich in die Planzeich-
nung übernommen. 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird in die Satzung übernommen. 
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Die auf der nebenstehenden Karte dargestellten Bodendenkmale (hier: blaue 
Markierung) werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreisstraßenmeisterei  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  
Der Hinweis auf Anzeigepflichten wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
Untere Abfallbehörde 
Der nebenstehende Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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Untere Abfallbehörde  
Der nebenstehende Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde  
 
Der Hinweis auf Kreuzungen von Gewässern wird zur Kenntnis genommen. 
Gewässerkreuzungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Planung.  
 
 
 
 
Der Hinweis auf eine Grundwasserabsenkung wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Grundwasserabsenkung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Planung. 
 
Der nebenstehende Hinweis zu Dränagen wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet.  
 
Der Hinweis auf die AwSV wird zur Kenntnis genommen. Derartige Anlagen 
werden mit der vorliegenden Planung nicht vorbereitet. 
 
Der Hinweis auf § 62 Abs. 2 WHG wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keiner Trink-
wasserschutzzone befindet. 
 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass eine Prüfung des katastermäßigen Bestandes durch 
einen ÖbVI erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist durch die 
bauausführende Firma zu beachten. 
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Einleitend zur Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde weist die Ge-
meinde Neuenkirchen darauf hin, dass die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB am 03.04.2024 mit Fristsetzung zum 24.05.2024 erfolgte. Die Stellung-
nahme der unteren Naturschutzbehörde wurde am 02.07.2024 mit 39 Tagen 
Verspätung übermittelt. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB soll die Frist bei vor-
liegen eines wichtigen Grundes verlängert werden. Allerdings wurde weder 
eine Fristverlängerung beantragt, noch ein wichtiger Grund dafür genannt. 
Gemäß § 88 der Kommunalverfassung M-V ist es das „Wesen der Landkreise“ 
„die Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben“ zu unterstützen und „zum Aus-
gleich ihrer Lasten“ beizutragen. Dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe fol-
gend, sollte der Landkreis zukünftig eine fristgerechte Bearbeitung anstreben 
und falls dies nicht möglich ist, frühzeitig die Kommunikation mit der Gemeinde 
suchen. 
 
Planzeichnung und textliche Festsetzungen 
Alle naturschutzrechtlichen Maßnahmen wurden, sofern diese gemäß § 9 
BauGB festsetzbar sind, in die Planzeichnung bzw. die textlichen Festsetzun-
gen übernommen. Die übrigen Maßnahmen werden als Hinweise aufgenom-
men.Eine rechtliche Sicherung erfolgt im Durchführungsvertrag. 
Bezüglich der Maßnahmenbeschreibungen wird auf die folgende Kommentie-
rung zum BauGB verwiesen (EZBK/Söfker, BauGB § 9 Rn. 14): 
„Die Festsetzungen können auf Regelwerke außerhalb des BauGB Bezug neh-
men; in diesem Fall muss sichergestellt sein, dass sich die Planbetroffenen vom 
Inhalt der Dokumente verlässlich und in zumutbarer Weise Kenntnis verschaf-
fen können, z. B. indem das in Bezug genommene Dokument bei der Verwal-
tungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Ein-
sicht bereitgehalten und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hingewiesen 
wird (BVerwG Beschl. v. 29.7.2010 4 BN 21.10; Beschl. v. 5.12.2013 – 4BN 
48.13, aaO vor Rn.1).“ 
Allen oben genannten Anforderungen wird entsprochen. Erst recht, da die Hin-
weise zur Eingriffsregelung z.B. im Internet öffentlich zugänglich sind, im Ge-
gensatz zu bspw. DIN-Normen auf die ebenfalls regelmäßig verwiesen wird. 
Weiterhin wird darauf verwiesen, dass bspw. Anforderungen zu Düngemitteln 
wegen des fehlenden bodenrechtlichen Bezuges ohnehin nicht festgesetzt wer-
den können. 
 
Kenntnisnahme der gesetzlichen Grundlage und Handlungsempfehlungen zur 
Umweltprüfung 
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Als Vermeidungsmaßnahmen werden in die Unterlagen aufgenommen: 
 
V8 Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen ist ggf.  
geplante bzw. zum Einsatz kommende Beleuchtung auf ein notwendiges Mini-
mum und auf notwendige Bereiche zu beschränken. Es ist LED-Beleuchtung 
mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu wählen, die idealerweise mit 
Vollabschirmung, Nachtabsenkung oder mit Bewegungsmelder ausgestattet 
ist. 
 
V9 Das Anlegen von Kabelgräben und Baugruben ist so abzustimmen, 
dass diese nicht als Gruben nicht länger als notwendig offenbleiben. Offene 
Gräben sind täglich, besonders aber vor dem Verschluss, von hinein gefallenen 
Kleintieren z.B.Frösche, Kröten, Eidechsen und Kleinsäuger) zu beräumen. Die 
Tiere sind an sicheren und störungsfreien Orten wie z.B. an Gewässerrändern 
oder im Schatten von Feldgehölzen wieder freizusetzen 
 
V10 Umweltbaubegleitung/Ökologische Baubegleitung Die Einhaltung der 
natur- und artenschutzschutzfachlichen Belange während der Errichtung der 
PV- Anlage und der Durchführung der Maßnahmen Vermeidung und Kompen-
sation ist durch eine Umweltbaubegleitung zu überwachen und dokumentieren. 
Sie hat sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen von Umwelt, Biotopty-
pen und Arten auftreten bzw. der Artenschutz beachtet wird. Dies gilt insbeson-
dere auch wenn z. B. Bauarbeiten außerhalb des genannten Zeitraums für die 
Bauzeitenregelung notwendig werden, wie auch bei einer Bauunterbrechung 
von mehr als zwei Wochen. Die Umweltbaubegleitung ist per Protokolle zu do-
kumentieren. Die Protokolle sind wöchentlich der uNB des LK VG zu überge-
ben. Für die Umweltbaubegleitung ist eine naturschutzfachlich qualifizierte Per-
son zu beauftragen. Die Auswahl und der Leistungsumfang sind mit der uNB 
VG mind. 7 Tage vor Beginn der o.g. Maßnahmen abzustimmen. 
 
In der Vermeidungsmaßnahme V4 wurden die zu pflanzenden Arten benannt. 
Die Maßnahme wird folgendermaßen ergänzt: ausschließlich aus Sträuchern 
„zertifizierter regionaler Herkunft“ zu pflanzen 
 
Vermeidungsmaßnahme V7 wird folgendermaßen geändert: 
„Der Modulreihenabstand beträgt 4 m und der besonnte Streifen zwischen 
den Modulen mindestens 2,5 m.“  
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Die gesetzlichen Grundlagen und Handlungsempfehlungen zur Eingriffsrege-
lung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Trägerbeteiligung zum Vorentwurf wurde die Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung bereits vorgelegt. Es wurden keine Einwände 
gegen die Abhandlung der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung erhoben. 
Es erfolgte lediglich ein Hinweis auf die HzE 2018, welche der Erarbeitung der 
EAB bereits zugrunde lag. 
Es handelt sich nicht um eine PV – Anlage sondern um eine Agri – PV – An-
lage. Hierbei wird auf 90% weiterhin Ackerbewirtschaftung betrieben. Die Nut-
zungsart bleibt auf diesen Flächen daher gleich und fließt nicht in die Eingriffs-
berechnung ein.  
Aus dem gleichen Grund erfolgt kein Ansatz von kompensationsmindernden 
Maßnahmen auf den Zwischenmodulflächen.  
 
Kenntnissnahme, dass der Kapitalstock bestätigt wird. 
 
Der Nachweis der Fertigstellung und Entwicklung der Maßnahmen ist bereits 
im Pkt. 3.2 des Umweltberichtes dargelegt. 
 
 
 
Die gesetzlichen Grundlagen und Handlungsempfehlungen zum Artenschutz 
werden zur Kenntnis genommen 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass artenschutzrechtliche Bestimmungen 
nicht der gemeindlichen Abwägung unterliegen. Die Unüberwindbarkeit des 
Artenschutzes in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB ergibt sich aus der 
besonderen Stellung des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG. Somit dürfen 
die dort benannten Verbotstatbestände nicht eintreten. Durch fachliche Unter-
suchungen und ggf. zu treffende Vermeidungsmaßnahmen ist das Eintreten 
von Verbotstatbeständen auszuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weißstorch 
Die Maßnahme M1 wird als CEF – Maßnahme benannt 
 
 
Feldlerche 
Die Studie „Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“ ist nicht ohne Weiteres 
auf die Festlegung von Kompensationsflächengrößen übertragbar.  
Die FuE-Vorhaben „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Be-
stimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ stellen auf die Erheblich-
keit von Flächenverlusten ab und betrachten sämtliche zur Verfügung stehen-
den Habitatflächen.  
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Die Ausführungen des Methodenhandbuches NRW bezüglich der Abstände 
zu Vertikalstrukturen können im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kom-
men, da im Rahmen der Brutvogelerfassungen allein 8 Brutpaare der Feldler-
che im 100 m Abstand zu Baumreihen bzw. Gehölzkanten festgestellt wurden. 
Lediglich 4 Brutpaare nisten außerhalb der im Methodenhandbuch empfohle-
nen Abstände (siehe theoretische Meideflächen außerhalb des schwarzen 
Polygons in folgender Abbildung). 

 
Es werden 4 m Reihenabstand eingehalten und damit ein besonnter Streifen 
von 2,5 m. (siehe oben). 
In der Studie Solarparks - Gewinne für die Biodiversität wurde die Habitateig-
nung von Grünland mit der von PV – Anlagen auf ehemaligen Konversionsflä-
chen verglichen. Dies ist nicht auf das Vorhaben übertragbar, weil im vorlie-
genden Fall intensiv bewirtschafteter Acker in beweideten Kräuteranbau um-
gewandelt wird und sich die Habitateignung der Fläche erheblich erhöht, an-
statt sich wie in den o.g. Beispielen zu verschlechtern. Es gibt derzeit noch 
keine Prognosesicherheiten. Diese können sich erst durch die Monitoring-
maßnahmen auf gebauten Agri – PV – Anlagen ergeben. An keiner Stelle 
der BNE – Studie steht, dass nur der besonnte Streifen anzurechnen ist. 
Gem. Erfassungen brüteten auf dem Sandacker (12,6 ha) 11 Feldlerchen-
paare also 1BP pro 1,145 ha und auf dem Grünland (1,5 ha) 1 BP. Das Grün-
land als Habitat für ein BP bleibt erhalten und entfällt aus der Betrachtung. Die 
11 BP auf Acker brauchen wieder ca.12,6 ha. Die Fläche aus geplanter Agri- 
PV – Fläche (10,6 ha) zzgl. des geplanten Grünlandes abzügl. des vorhande-
nen Grünlandes aus (1,7 +1,7-1,5 ha) ist 12,5 ha groß. Gem. Forderung uNB 
wären nur 11 ha erforderlich (1 ha/BP). Nach Ansicht der Gemeinde steht 
nach Fertigstellung der Anlage ausreichend Feldlerchenhabitat zur Verfügung. 
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In der aktuellen Fallstudie von Peschel, R; Peschel, T (2025) mit dem Titel 
„Artenvielfalt im Solarpark. Eine bundesweite Feldstudie.“ Herausgeber: Bun-
desverband Neue Energiewirtschaft e.V., Berlin steht ab Seite 74: „Selbst 
wenn die Modulreihenabstände nicht den Empfehlungen von Peschel & Pe-
schel (2023) folgen, werden meist Brutpaarzahlen bei den relevanten Arten 
erreicht, die den vorherigen Besatz egalisieren oder übersteigen. Folglich sind 
für den Erhalt der kontinuierlichen ökologischen Funktion keine externen Maß-
nahmen erforderlich. Das betrifft auch weitere Arten, die zum Teil gefährdet 
sind, wie zum Beispiel Heidelerche oder Grauammer. Das hängt einerseits mit 
den Wegen in den PVA zusammen, die wie Feldlerchenfenster fungieren. Das 
zeigen die aktuell ausgewerteten Studien insbesondere zu Pfarrweisach 
(BFÖSS 2023c) und Eichensee (BFÖSS 2023b). Andererseits werden, wie 
diese und andere Studien zeigen, ebenfalls die Modulreihenzwischenräume 
besiedelt. In PVA können durch geeignete Pflegemaßnahmen Dichten an 
Feldlerchen erreicht werden, die Spitzenwerte für mitteleuropäische Habitate 
darstellen, wie zum Beispiel in Weesow-Willmersdorf in Brandenburg. Hierzu 
liegt ein Monitoringbericht (K+S Umweltgutachten 2023) vor, der zeigt, dass in 
dieser PVA Dichten von zwischen 21,6 - 46,7 Revieren pro 10 ha erfasst wur-
den. Aber auch in einer PVA bei Bundorf in Unterfranken konnten zwei Jahre 
nach Fertigstellung des Solarparks 99 Brutpaare festgestellt werden (BFÖSS 
2024a), was einer Dichte von 7,66 Revieren / 10 ha entspricht. Im ersten Jahr, 
unmittelbar nach Errichtung der Anlage waren es auf ca. der Hälfte der Fläche 
69 Brutpaare (BFÖSS 2023a). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anlage 
in Weesow nicht nach den Kriterien von Peschel & Peschel (2023) errichtet 
worden ist, die in Bundorf dagegen schon.“ 
 
Die Studie zeigt, dass PVA durchaus als optimale Habitate einzuordnen sind 
und Reviergrößen von 0,2 bis 0,5 ha/Brutpaar in einer Anlage in Brandenburg, 
die keinen besonnten Streifen von 2,5 m zwischen den Modulen aufweist, 
nachgewiesen wurden. 
Wenn bei 12 Brutpaaren der Feldlerche stehen mindestens 1 ha pro Brutpaar 
zur Verfügung. Der Habitatbedarf für die Art mit der Anlage gedeckt. Ein 4 m – 
Reihenabstand wird gewährleistet. 
 
Die Vermeidungsmaßnahme V7 wird in den Teil B der Satzung übernommen: 
„Der Modulreihenabstand beträgt 4 m und der besonnte Streifen zwischen 
den Modulen mindestens 2,5 m.“  
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Die Abstandsempfehlungen des Methodenhandbuchs zu Vertikalstrukturen 
sind nicht auf das Vorhaben übertragbar (siehe oben) 
 
 
Der Nachweis der Fertigstellung und Entwicklung der Maßnahmen ist bereits 
im Pkt. 3.2 des Umweltberichtes dargelegt. 
 
Gemäß vorliegenden Empfehlungen zu Habitatgrößen, unter Beachtung der 
Bewirtschaftungsplanung und bei Einhaltung des besonnten Streifens löst das 
Vorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand keine artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände aus. 
 
Abwägung Artenschutz 
Die Ansicht, nach der nur die untere Naturschutzbehörde zu entscheiden hat, 
welche artenschutzrechtlichen Maßnahmen erforderlich sind, wird nicht ge-
teilt. Die Unüberwindbarkeit des Artenschutzes in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB ergibt sich aus der besonderen Stellung des Artenschutzes 
nach § 44 BNatSchG. Somit dürfen die dort benannten Verbotstatbestände 
nicht eintreten. Durch fachliche Untersuchungen und ggf. zu treffende Vermei-
dungsmaßnahmen ist das Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschlie-
ßen. Dies wird im Allgemeinen durch entsprechend qualifizierte Fachgutachter 
und im Austausch mit der unteren Naturschutzbehörde sichergestellt. Hieraus 
kann jedoch nicht geschlossen werden, dass alleinig die untere Naturschutz-
behörde über den Umfang von CEF-Maßnahmen zu entscheiden hat. Viel-
mehr sollten hier fachliche Einschätzungen ausschlaggeben sein. 
 
Städtebaulicher Vertrag/Durchführungsvertrag 
Der Hinweis auf den Naturraum Vorpommersches Flachland wird zur Kennt-
nisgenommen und beachtet. Bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
wird ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Es ist grundsätzlich immer da-
von auszugehen, dass die Vertragspartner (nur Gemeinde und Vorhabenträ-
ger) den vertraglichen Pflichten nachkommen. Zuständig für die partielle Prü-
fung (Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen) ist die untere Naturschutzbe-
hörde. Sie ist jedoch kein Vertragspartner. 
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In der vorliegenden Planung erfolgt der Ausgleich gänzlich durch Maßnahmen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Für die Nutzung der gebietsinter-
nen Ausgleichsflächen genügen die Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
Eine andere Ansicht würde unterstellen, dass sich der Vorhabenträger nicht 
gesetzeskonform verhalten wird. Würde die untere Naturschutzbehörde eine 
solche Annahme vertreten, widerspräche sie einem grundlegenden Prinzip 
(Unschuldsvermutung) des Rechtsstaates. Die nebenstehende Forderung der 
unteren Naturschutzbehörde, dass der städtebauliche Vertrag (hier Durchfüh-
rungsvertrag) vor Unterzeichnung der unteren Naturschutzbehörde vorzule-
gen ist, entbehrt jeder Rechtsgrundlage und stellt somit lediglich ein Begehren 
der Behörde dar. Ein Anspruch kann nicht begründet werden. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Auf die Möglichkeit Löschwasser aus dem Peene-Süd-Kanal zu entnehmen 
wird in der Begründung hingewiesen. 
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Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass das LPBK M-V als 
obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
 
Der zuständige Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ebenfalls als Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Meckl.-Vorpom. Munitionsfunde nicht 
auszuschließen sind. Ein entsprechender Hinweis ist Bestandteil der Satzung.  
 
Der Hinweis, dass Bauherren für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass eine Kampfmittelbelas-
tungsauskunft beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten ist.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen erhoben werden.  
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Die nebenstehenden Hinweise wurden in die Begründung übernommen. 
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Die Gemeinde wiest darauf hin, dass eine entsprechende Festsetzung von 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (3m beidseitig des Leitungsbestandes) zu 
Gunsten der Leitungsbetreiber bereits festgesetzt wurden. Damit wird der Zu-
griff auf den Leitungsbestand für den Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Anklam sichergestellt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Einwände bestehen. 
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Die vorhandenen Telekommunikationslinien wurden nachrichtlich in die Pla-
nung übernommen. Es wurde zudem ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 
Gunsten der Leitungsbetreiber festgesetzt.  
 
Der Hinweis auf Abstände von Erdungsanlagen zu Telekommunikationslinien 
wird in die Planung übernommen.  
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Anschluss an das öffentliche Telekommu-
nikationsnetz werden zur Kenntnis genommen.  
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Der Beschluss des Bauernverbandes wird im Folgenden behandelt. 
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Die Positionen des Bauernverbandes M-V werden im Folgenden behandelt.  
 
Zu 1.  
Die Position wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2.  
Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. Die Nutzung als Agri-PV-Anlage 
ist mit den Flächeneigentümern und Landwirten abgestimmt.  
 
Zu 3.  
Die Gemeinde stimmt den Ausführungen zu. Derartige Flächen stehen jedoch 
nicht immer in ausreichendem Maße zur Verfügung.  
 
Zu 4.  
PV-Anlagen, insbesondere Agri-PV-Anlagen, bieten Landwirten die Möglichkeit 
einer zusätzlichen, konstanten und von Weltmarktpreisen unabhängige Einnah-
mequelle.  
 
Zu 5.  
Mit der Errichtung einer Agri-Pv-Anlage bleibt die landwirtschaftliche Hauptnut-
zung erhalten und kann nach Aufgabe der PV-Nutzung wieder vollumfänglich 
betrieben werden.  
 
Zu 6.  
In der Regionalplanung vorgesehene landwirtschaftliche Vorrangflächen kön-
nen gemäß den Zielen der Raumordnung nur für Agri-PV-Anlagen verwendet 
werden.  
 
Zu 7.  
Die Gemeinde stimmt der Position zu. Dies entspricht auch den Vorgaben der 
Raumordnung für gemeindliche Planungen. Da bei der vorliegenden Planung 
die Hauptnutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche bestehen bleibt, ist gemäß 
dem AfRL VP das Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung vereinbar.  
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Zu 8.  
In der vorliegenden Planung werden Kompensationsmaßnahmen im Plange-
biet vorgesehen.  
 
Zu 9.  
Der Hinweis auf derartige Aktionsprogramme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 10.  
Mit der Errichtung einer Agri-Pv-Anlage bleibt die landwirtschaftliche Hauptnut-
zung erhalten und kann nach Aufgabe der PV-Nutzung wieder vollumfänglich 
betrieben werden. 
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Zu 1.1 
Die GRZ wurde angepasst und ist nun so gewählt, dass sie die Bodenüberde-
ckung der Photovoltaikmodule abdeckt. Die tatsächlich Bodenversiegelung fällt 
deutlich geringer aus. Der Verlust landwirtschaftlicher Fläche ist durch die Ein-
haltung der DIN SPEC 91434 geregelt. 
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Zu 1.2 
Das Nutzungskonzept wird der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern zur Genehmi-
gung vorgelegt. Das Nutzungskonzept stellt kein öffentliches Dokument wie der 
Bebauungsplan dar. Somit ist die öffentliche Auslegung des Nutzungskonzep-
tes nicht geboten. 
 
 
 
Zu 1.3 
Die Kontrolle über den erbrachten Ertrag im Verhältnis zum Referenzertrag un-
terliegt dem zuständigen Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vor-
pommern. 
 
Zu 2.1 
Der von der Stellungnahme vertretenen Interpretation des Umweltberichtes 
wird nicht gefolgt. Kompensiert werden gemäß HzE die Flächen, auf denen eine 
Biotopbeseitigung erfolgt. Da 90 % des Sonstigen Sondergebietes in einer 
landwirtschaftlichen Nutzung verbleiben, kann hier auch keine Bilanzierung ei-
nes Eingriffs nach der Methodik der HzE und somit auch keine Kompensation 
erfolgen. 
Die GRZ wurde auf 0,6 angepasst. Eine Erhöhung des benötigten Ausgleiches 
ist nicht erforderlich, da die Flächen wie beschrieben weiterhin hauptsächlich 
landwirtschaftlich genutzt werden und durch die zusätzliche Nutzung als Agri-
PV-Anlage positive Synergieeffekte für die Landwirtschaft möglich sind. 
 
 
Zu 2.2 
Unter Beachtung, dass der Niederschlag bedingt durch Wind nicht ausschließ-
lich senkrecht fällt und sich das Niederschlagswasser zudem durch Zwischen-
ablauf im Erdreich verteilt, gibt es keine Flächen, die überhaupt keinen Regen 
mehr abbekommen. Zudem werden hier die positiven Aspekte von PV-
Anlagen, bspw. Hagelschutz, ausgeblendet. Bei PV-Modulen, die nach den gel-
tenden Standards erstellt werden, ist nicht von Verunreinigungen des Erdreichs 
auszugehen. Eine Versiegelung im Sinne einer Zerstörung der Bodenfunktion 
wird durch die eingerammten Anlagen gerade nicht hervorgerufen. 
Die Gemeinde weist erneut darauf hin, dass eine Anpassung der GRZ nicht 
erforderlich ist und auch nicht vorgenommen wird. 
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Zunächst sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die HzE kein planungs-
rechtliches Dokument ist, sondern einen ministerialen Hinweis darstellt. Ge-
meinden unterliegen im hier relevanten Bereich der Bauleitplanung nicht den 
Weisungen des Ministeriums. Sie sind im eigenen Wirkungskreis nach § 2KV 
M-V und im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung gemäß Art. 28 GG & 
Art. 72 LV M-V tätig. Deshalb sind die HzE M-V für die Gemeinden im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht strikt verbindlich. Das spiegelt auch S. 4 der HzE M-V 
wider, auf der die Anwendung in der Bauleitplanung lediglich „empfohlen“ wird. 
Weiterhin ist gemäß § 1a Abs. 3 BauGB über die Vermeidung und den Aus-
gleich von erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt im Rahmen der Abwä-
gung zu entscheiden. D. h. ein mit einem Bewertungsverfahren (z.B. HzE M-V) 
mathematisch ermittelter Eingriff ist in die Abwägung einzustellen und durch die 
Gemeinde zu bewerten. 
Entsprechend der zuvor genannten Ausführungen ist die Gemeinde im vorlie-
genden Fall vorgegangen. Laut Vorhaben- und Erschließungsplan ist es vorge-
sehen die PV-Modultische mit Stahlprofilen zu verankern. Im Zusammenhang 
mit der Befestigung der Modultische sowie Einfriedungen werden das Einbrin-
gen von Streifenfundamenten und die Errichtung von Sockeln ausgeschlossen. 
Eine flächenhafte Versiegelung erfolgt dementsprechend nicht. 
 
 
 
Zu 2.3 
Der Zusatzwert von 1 ist gemäß HzE M-V möglich, wenn eine Mahd nicht vor 
dem 01.09. erfolgt. Der Pflegeplan zu der Maßnahme sieht eine Mahd ab dem 
01.09. vor. 
 
Zu 2.4 
Die Agri – PV- Fläche wird beweidet, Dies ist erfahrungsgemäß die beste Va-
riante die Artenvielfalt zu fördern  
 
Außerhalb der Agri-PV-Flächen gelten die Vorgaben der HzE. Eine frühe Mahd 
von Grünflächen wurde schon mehrmals über verschiedene Planungen ins Ge-
spräch gebracht, jedoch seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Vorpommern-Greifswald zu Gunsten des Artenschutzes nicht befürwortet.  
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Zu 2.5 
Der Hinweis auf die Eintragung ins Kartenportal des LUNG wird zur Kenntnis 
genommen. Meldepflichtige Behörde gemäß § 17 Abs. 6 BNatSchG ist u.a. die 
untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommer-Greifswald. Die Ge-
meinden stellen keine meldepflichtigen Behörden im Sinne des § 17 Abs. 6 
BNatSchG dar. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.6 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bodenfreiheit von 15 cm bei der 
Anlage des Zaunes begrüßt wird. 
 
 
Zu 3.1 
Ein Amphibienschutzzaun ist nicht erforderlich, weil die Artengruppe im Rah-
men der Erfassungen nicht festgestellt werden konnte. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt gerne fachliche Erkenntnisse entgegen, weist jedoch 
auch darauf hin, dass Stellungnahmen, die nach der Veröffentlichungsfrist ein-
gehen, unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die Gemeinde wird nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis in-
formieren. 
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Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt den Grundsatzbeschluss der Gemeinde 
Sarnow zur Kenntnis und respektiert diesen. Gleichzeitig möchte die Gemeinde 
Neuenkirchen jedoch darauf hinweisen, dass sie im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung gemäß Art. 28 GG & Art. 72 LV M-V i. V. m. § 1 Abs.3 BauGB 
sich ihre städtebaulichen Ziele selber setzt und dies von einer Nachbarge-
meinde nicht in Frage gestellt werden kann. Bezüglich des vorliegenden Vor-
habens wird darauf hingewiesen, dass dieses ca. 3,8 km von der Gemeinde 
Sarnow entfernt liegt. Somit können Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
innerhalb der Gemeinde Sarnow ausgeschlossen werden. 
 
 


